
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2013/5/28 8Ob132/12p
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 Veröffentlicht am 28.05.2013

Norm

IO §123a

1. IO § 123a heute

2. IO § 123a gültig ab 01.07.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 29/2010

Rechtssatz

Wird das Insolvenzverfahren nach § 123a IO (vormals § 166 KO) mangels kostendeckenden Vermögens aufgehoben,

kann vom Insolvenzgericht kein Treuhänder zur Verfolgung einzelner Ansprüche (mit dem Ziel einer

Nachtragsverteilung) bestellt werden.Wird das Insolvenzverfahren nach Paragraph 123 a, IO (vormals Paragraph 166,

KO) mangels kostendeckenden Vermögens aufgehoben, kann vom Insolvenzgericht kein Treuhänder zur Verfolgung

einzelner Ansprüche (mit dem Ziel einer Nachtragsverteilung) bestellt werden.
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